
Vertrag vom 21.. Mär22023

Vereinbarung

zwischen

der Stadt Kloten
vertreten durch Ren6 Huber, Stadtpräsident und Thomas Peter, Venrvaltungsdirektor

und

der Gemeinde Nürensdorf
vertreten durch Christof Bösel, Gemeindepräsident und Andreas Ledermann, Gemeinde-

schreiber

betreffend

Wechsel des Ortsteils "Obholz" von der Stadt Kloten zur Gemeinde Nürensdorf (Ge'

bietsänderung gemäss $ 161 Gemeindegesetz)

1. lngress
Diese Vereinbarung regelt den Wechsel des Weilers "Obholz" von der Stadt Kloten zur Ge-

meinde Nürensdorf peit. Januar 2024. Damit die Vereinbarung umgesetzt werden kann, be-

darf es der Zustimmung des Stadtparlaments Kloten, der Gemeindeversammlung Nürensdorf

und des Regierungsrats des Kantons ZÜrich.

Grundlagen der Vereinbarung sind nebst dem eidgenössischen und kantonalen Recht insbe-

sondere:
- Gemeindegesetz (LS 131 .1 )
- Gemeindeordnung der Stadt Kloten
- Gemeindeordnung der Gemeinde Nürensdorf

An seiner Sitzung vom 2. Februar 2021 behandelte der Gemeinderat Kloten die lnterpellation

"Schüler Obholz". Während der Diskubsion im Parlament und auch während der Vorbereitung

der stadträtlichen Antwort wurde einmal mehr die geographische Sonderstellung des Weilers

"Obholz" herausgehoben. lm Parlament wurden deshalb nachhaltige Lösungen für die aus der

Lage resultierenden Herausforderungen der Obholzerinnen und Obholzer gefordert. Der

Städtrat Kloten und der Gemeinderat Nürensdorf haben nach Anhörung der betroffenen Ein-

wohnerinnen und Einwohner beschlossen, die vorliegende Vereinbarung zu erarbeiten und

genehmigen zu lassen.

2. Umfang der Gebietsänderung

a. Grenzen
Der Weiler "Obholz" liegt oberhalb der Eigentalstrasse, angrenzend an den Ortsteil "Birchwil",

welcher zur politischen Gemeinde Nürensdorf gehört. Der Weiler liegt vollständig in der Land-

wirtschaftszone und somit ausserhalb der Bauzone. Beide Gemeinden gehören zum Bezirk
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Bülach und zur Regionalplanungsgruppe Glattal (ZPG). Beide Gemeinden sind Einheitsge'

meinden.

Die gemäss Plan vom 21.03.2023 vom Geometer der Stadt Kloten, der Acht Grad Ost AG,

ROi markierten Grundstücke werden neu dem Gemeindegebiet von Nürensdorf zugeschla-
gen. Der Plan liegt als Anhang 1 bei und dient der besseren Übersicht über die betroffenen

Grundstücke. Füidie Gemeindegrenzregulierung massgebend ist der Regulierungsplan vom

21.03.2023 gemäss Anhang 2.

Folgende Parzellennummern wechseln damit vom Gemeindegebiet der Stadt Kloten ins Ge-

meindegebiet der Gemeinde Nürensdorf:
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c. Wasserversorgung
Die Wasserversorgung wird bereits bisher durch die Gemeinde Nürensdorf sichergestellt. Da-
her ändert sich durch den Wechsel der Zugehörigkeit weder Zuständigkeit noch Finanzierung.

d. Abwasserentsorgung
Die Abwasserentsorgung wird bereits bisher durch die Gemeinde Nürensdorf sichergestellt.
Daher ändert sich durch den Wechsel der Zugehörigkeit weder Zuständigkeit noch Finanzie-
rung.

e. Abfallentsorgung
Die Abfallentsorgung wird bereits bisher durch die Gemeinde Nürensdorf sichergestellt. Daher
ändert sich durch den Wechsel der Zugehörigkeit weder die Zuständigkeit noch die Finanzie-
rung. Allfällige bisher geleistete Grundgebühren an die Stadt Kloten entfallen.

f. Strassenwesen
Die unter Ziffer 2.llit. a aufgeführten Strassenpazellen gehen vom Eigentum der Stadt Kloten
ins Eigentum der Gemeinde Nürensdorf über. Aufgrund des teilweise schlechten Zustands und
des aufgestauten Unterhalts leistet die Stadt Kloten eine pauschale Ausgleichszahlung für de-
ren lnstandstellung.

Die Verantwortung für den Unterhalt und den sicheren Betrieb obliegt ab dem lnkrafttreten
dieser Vereinbarung alleine der Gemeinde Nürensdorf.

g. Schulwesen
Per Januar 2022 sind zwei schulpflichtige Kinder von Nürensdorf nach "Obholz" gezogen. Sie
besuchen weiterhin die Schule in Nürensdorf. Die Stadt Kloten richtet der Gemeinde Nürens-
dorf für das Schuljahr 202212023 und anteilmässig für vier Monate des Schuljahres202312024
bis zum lnkrafttreten der Vereinbarung das Schulgeld gemäss kantonaler Empfehlung aus.

h. Bau-, Planungs- und Umweltrecht
Der Weiler "Obholz" liegt in der kantonalen Landwirtschaftszone. Durch den Wechsel zur Ge-
meinde Nürensdorf wird keine Anpassung der Zonenzugehörigkeit und des Zonenplans der
Gemeinde Nürensdorf ausgelöst.

Per Abschluss der Verfügung laufen noch folgende baurechtlichen Verfahren, welche noch
durch die Stadt Kloten zu Ende geführt werden:
- Baugesuch 201810041, obhök 2, Einliegenruohnung und Nutzungsänderung- Baugesuch 202010092, Obholz 4, Einbau Wohnung in Scheune

Allenfalls noch bestehende, baurechtliche Ordnungswidrigkeit werden durch die Stadt Kloten
bis zum lnkrafttreten der Vereinbarung bereinigt. Sollten die Verfahren bis dahin nicht abge-
schlossen sein, werden sie in der Zuständigkeit der Stadt Kloten zu Ende geführt.

Die Akten des Bauarchivs Kloten werden für die im Abtretungsperimeter stehenden Flächen
und Gebäude vollständig der Gemeinde Nürensdorf übergeben.
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i. Pachtlandvergabe
Zwischen der Stadt Kloten und dem "Obholzer Hof' (Obholz 4) bestehen Pachtverträge für
landwirtschaftliche Grundstücke auf dem Gemeindegebiet Kloten. Aufgrund der von der Stadt
Kloten geübten Praxis, wonach Pachtgrundstücke nicht nur an Pächterinnen und Pächter in-
nerhalb der Stadt Kloten verpachtet werden, sind die bestehenden Pachtverträge von der Ge-
bietsänderung grundsätzlich nicht betroffen.

Um den Bestand des "Obholzer Hof's" aber auch in Falle einer späteren Praxisänderung (2.B.
Verschärfung der Vergabekriterien nur an Klotener/innen) nicht zu gefährden, werden die
Pächterinnen bzw. Pächter des "Obholzer Hofs" solange als Klotener Landwirte behandelt,
wie der Hof im Besitz der Familie lsler ist.

j. Beizugsgebiet Flurgenossenschaft
Am Beizugsgebiet der Flurgenossenschaft Nürensdorf ändert diese Vereinbarung nichts. All-
fällige Regelungen zwischen der Gemeinde Nürensdorf und der Flurgenossenschaft Nürens-
dorf erfolgen separat.

k. Jagdrevier Kloten Ost
Die Reviereinteilung bleibt unverändert bestehen

3. Finanzielles

a. lnfrastruktur Entgelt
Aufgrund des teilweise schlechten Zustands der Strassen und Wege (vgl. Zifter 2.llit. a) leistet
die Stadt Kloten eine Ausgleichszahlung im Betrag von pauschal Fr. 340'000 (inkl. Abgeltung
für PAK-Entsorgung) für deren spätere lnstandstellung durch die Gemeinde Nürensdorf.

Die Bezahlung erfolgt innert 30 Tagen ab der Genehmigung dieses Vertrages durch den Re-
gierungsrat.

b. Schulgeld
Die Schulkosten (vgl. Ziffer 2.llit. g) betragen für die Stadt Kloten voraussichtlich Fr. 50'882.
Sie werden von der Gemeinde Nürensdorf der Stadt Kloten in Rechnung gestellt.

c. Kosten des Vertragsvollzugs
Notariat, Administration sowie Nachführungsstellen für die Amtliche Vermessung, OREB und
Werkkataster werden durch die Stadt Kloten bezahlt.

4. Anwendbares Recht

Diese Vereinbarung untersteht schweizerischem Recht, Gerichtstand ist Bülach

5. lnkrafttreten
Vorbehältlich der Genehmigung durch den Gemeinderat der Stadt Kloten, durch die Gemein-
deversammlung der Gemeinde Nürensdorf und durch den Regierungsrat des Kantons Zürich
tritt diese Vereinbarung per 1. Januar 2024 in Kraft.
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Unterschriften

Gemei

Renö uber
?fi.
llhomas Peter reas Ledermann

Bestandteile des Vertrages:

- Anhang 1: Abtretungsgebiet vom 21.03.2023
- Anhang 2: Regulierungsplan vom 21.03.2023

Durch den Regierungsrat am 20. September 2023 mit Beschluss Nr. 1082 genehmigt.


